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Für Sie erreicht:

Schutz und Sicherheit für Selbständige in Österreich
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Begünstigungen für Neueinsteiger

ǒ NEUFÖG: Befreiung von bestimmten Gebühren und 
Steuern 

ǒ geringe Sozialversicherungsbeiträge für Neubeginner 
in den ersten drei Jahren

ï vorläufige monatliche Beiträge PV und KV (ohne UV): 

zusammen 127,18 Euro statt 190,79 Euro (2009)

ï Für die ersten beide Jahren keine Nachbemessung in der 
Krankenversicherung, nur für die Pensionsversicherung 

Praxistipp: Bei der finanziellen Planung Nachbemessung 
berücksichtigen!
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Begünstigungen

Entlastung für alle: 

Laufende Absenkung der Mindestbeitragsgrundlage in 
der Pensionsversicherung auf die ASVG-
Geringfügigkeitsgrenze 

© 



www.creativwirtschaft.at

Kleinunternehmerregelung –die 
„geringfügige“ Selbständigkeit

Beitragsbefreiung in der Pensions- und 
Krankenversicherung –nur Unfallversicherung bleibt 
bestehen!

Allgemeine Voraussetzungen:

ǒ Antrag (!) bei der SVA

ǒ Einkünfte nicht über 4.292,88 Euro

ǒ jährlicher Umsatz nicht über 30.000,00 Euro 
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Kleinunternehmerregelung

Persönliche Voraussetzungen (3 Varianten):

Dieser Antrag kann nur von einer Person gestellt werden, die

ï innerhalb der letzten 60 Kalendermonate (5 Jahre) nicht mehr als 12 
Kalendermonate nach dem GSVG pflichtversichert war oder 

ï das 65. Lebensjahr (Männer) bzw. 60. Lebensjahr (Frauen) vollendet 
hat oder 

ï das 57. Lebensjahr vollendet und innerhalb der letzten fünf 
Kalenderjahre vor Antragstellung die oben angeführten Einkommens-
und Umsatzgrenzen für Kleingewerbetreibende nicht überschritten 
hat. 
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Was tun bei Zahlungsschwierigkeiten?

„Goldene Regel“: 

Kontakt mit der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft aufnehmen –
Schwierigkeiten lassen sich besser gemeinsam lösen!

Auswege:

ǒ Ratenvereinbarung

ǒ Beitragsstundung

Vorsicht: kein Verzicht möglich!
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Soziale Absicherung für Selbständige
- Zusatzversicherung in der Krankenversicherung

Freiwillige Zusatzversicherung in der Krankenversicherung

ǒ bringt Kranken- und Taggeld für Selbständige

ǒ ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit

ǒ Prämien seit 1. April 2007 fast halbiert (Beitrag 2,5%).

Kosten-Leistungsvergleich:

ǒ Kosten: zwischen 13,44 und 117,27 Euro monatlich

ǒ Krankengeld: zwischen 10,76 und 93,80 Euro täglich

ǒ Taggeld: zwischen 14,34 und 125,07 Euro täglich
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Selbständigenvorsorge ab 1.1.2008

ï Sozial- und steuerrechtliche Gleichstellung mit Dienstnehmern

ï Senkung des KV-Beitragssatzes von 9,1 % auf 7,65 %

ï 1,53 % Beitrag für Selbständigenvorsorge (via SVA an VK)

ï Erstmalige Herausnahme nach 5 Jahren (3 Einzahlungsjahre und 2 
Jahre nach Betriebsbeendigung)

ï Beitrag als Betriebsausgabe absetzbar; Einmalzahlung 
steuerbegünstigt (6%), Rentenauszahlung steuerfrei

Soziale Absicherung für Selbständige -
Selbständigenvorsorge 
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Soziale Absicherung für Selbständige

Arbeitslosenversicherung 
für Selbständige
Arbeitslosenversicherung für Selbständige

ǒ Beitragsfreie Wahrung der Ansprüche 

ǒ aus der Arbeitslosenversicherung

ï Personen, die vor dem 1.1.2009 unselbständig und selbständig 
erwerbstätig waren

ï Personen, die erst nach dem 1.1.2009 selbständig werden, aber 
vorher mind. 5 Jahre unselbständig erwerbstätig waren (bei weniger 
als fünf Jahren: Wahrung nur für 5 Jahre!)

ǒ Freiwillige Arbeitslosenversicherung (Opting-In-Modell)

ï Zum „Aufbessern“ und originärem Erwerb von Ansprüchen

ï Drei fixe Tarifstufen (70,35/140,70/211,05 Euro) für mtl. rund 
566/886/1.221 Euro Arbeitslosengeld
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Soziale Absicherung für Selbständige
Arbeitslosenversicherung 
für Selbständige

Beispiel „unbefristete Bewahrung der Ansprüche aus einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit“

Unternehmer Z:

ǒ vom 1.1.1990 bis 31.12.1994 unselbständige Erwerbstätigkeit

ǒ ab dem 1.1.1995 selbständige Tätigkeit 

Ą Anspruch auf Arbeitslosengeld aus unselbständiger Tätigkeit 
bleibt unbefristet gewahrt.

Ą freiwillige Arbeitslosenversicherung möglich
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Soziale Absicherung für Selbständige
Arbeitslosenversicherung 
für Selbständige

Beispiel „ fünfjährige unselbständige Erwerbstätigkeit“

Der Unternehmer X:

ǒ vom 1.1.2000 bis 31.1.2009 unselbständige Erwerbstätigkeit (> 5 Jahre !)

ǒ ab 1.2.2009 selbständige Erwerbstätigkeit. 

Ą Anspruch auf Arbeitslosengeld aus unselbständiger Tätigkeit bleibt 
unbefristet gewahrt (> 5 Jahre USET!).

Ą freiwillige Arbeitslosenversicherung möglich
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Soziale Absicherung für Selbständige
Arbeitslosenversicherung 
für Selbständige
Beispiel „ keine fünfjährige unselbständige Erwerbstätigkeit“

Der Unternehmer Y:

ǒ vom 1.1.2007 bis 31.1.2009 unselbständige Erwerbstätigkeit (< 
5 Jahre!)

ǒ ab 1.2.2009 selbständige Erwerbstätigkeit. 

Ą Anspruch auf Arbeitslosengeld aus unselbständiger Tätigkeit 
bleibt für fünf Jahre gewahrt.

Ą freiwillige Arbeitslosenversicherung möglich
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Soziale Absicherung für Selbständige
Arbeitslosenversicherung 
für Selbständige

Beispiel „selbständige Erwerbstätigkeit“

Der Unternehmer Y ist immer nur selbständig 
erwerbstätig gewesen.

Ą ausschließlich freiwillige Arbeitslosenversicherung 
möglich
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Ą Wer Risiko nimmt, soll abgesichert sein.

Ą Unternehmer können mit diesem beachtlichen 
sozialen Netz „sicher selbständig“ werden und 
bleiben!

ĄÖsterreich liegt bei der 

Absicherung im internationalen

Vergleich sehr gut!

Soziale Absicherung für Selbständige
- Ausblick
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AGENDA –Steuern 

ǒ Der Einkommensteuerbescheid und seine „Folgen“

ǒ Zahlungsschwierigkeiten beim Finanzamt

ǒ Anstellung von Geringfügig Beschäftigten

ǒ AMS-Förderungen

ǒ Reisekosten als Betriebsausgaben

ǒ Geplante Steuerreform 2008
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Einkommensteuervorauszahlungen

ǒ Wie werden die laufenden 
Einkommensteuervorauszahlungen berechnet?

ï Grundlage: der letzte Einkommensteuerbescheid + Erhöhung um 4 % 
bzw. 5 %

ǒ Sind Anpassungen an die aktuelle Situation möglich? 

ï JA

ǒ Wie?

ï Antrag beim Finanzamt – bis spätestens 30. September des laufenden 
Jahres

ï Wichtig: Planungsrechnung

ǒ Ab wann gelten die neuen Vorauszahlungen?

ï rückwirkend mit Bescheiderlassung durch das Finanzamt
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Wechselwirkung EST-Bescheid –
Sozialversicherungsbeiträge

ǒ Wie erfährt die SVA von meinen Einkünften?

ï automatische Übermittlung der Einkommensteuerbescheide an die SVA 
der Gewerblichen Wirtschaft

ǒ Was passiert bei der Nachbemessung der SV-Beiträge?

ï Vergleich „bisherige Beitragsgrundlage“ –tatsächliche 
Beitragsgrundlage

ï Nachbemessung: Bezahlung erfolgt in 4 Raten
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Zahlungsverpflichtungen an das 
Finanzamt

ǒ Stundung oder Entrichtung in Raten

ï Achtung: nicht für die Bezahlung für Umsatzsteuer

ï Voraussetzungen:

ǒ Antrag - schriftlich oder per FinanzOnline 

ǒ Tilgungsplan –maximal 12 Monate

ǒ Begründung –zB Lieferantenzahlungen, …

ï Kosten:

ǒ Stundungszinsen ab 21.1.2009 5,88 %

ï Tipp:

ǒ Realistischer Zahlungsplan

ǒ Laufende Anpassung möglich

ǒ bei Nichteinhaltung: Terminverlust

ǒ Vergleich Kosten Kto-Überziehung –Stundungszinsen

© 



www.creativwirtschaft.at

Anstellung von Geringfügig 
Beschäftigten

ǒ Wer ist ein geringfügig Beschäftigter?

ï Gehalt / Lohn bis max. €357,74 pro Monat (14 Mal)

ǒ Dienstgeberkosten:

ï 1,4 % Unfallversicherung

ï 1,53 % Mitarbeitervorsorgekasse

ï Pauschaler Dienstgeberbeitrag, wenn Summe aller geringfügig 
Beschäftigter €536,61 pro Monat übersteigt

ï TIPP: Neugründungs-Förderungsgesetz –Befreiung von bestimmten 
Lohnabgaben für 12 Monate

ǒ Vorteil:

ï Versicherungsschutz des Dienstnehmers
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Förderungen des AMS

ǒ Eingliederungsbeihilfe ("Come Back")

ï Welche Dienstverhältnisse?

ǒ Arbeitsverhältnis von vorgemerkten Arbeitslosen ab 45 Jahren (bei 
Frauen) und ab 50 Jahren (bei Männern)

ǒ Arbeitsverhältnis von Arbeitsuchenden, die mindestens 6 Monate
(bei Personen unter 25 Jahren) bzw. 12 Monate (bei Personen ab 
25 Jahren) arbeitslos vorgemerkt sind

ï Wie viel?

ǒ maximal 66,7 % der Bemessungsgrundlage (laufendes Bruttoentgelt 
plus 50% Pauschale für Nebenkosten); Obergrenze: ASVG-
Höchstbeitragsgrundlage

ï Wie lange?

ǒ für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, maximal bis zu zwei Jahren 
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Reisekosten 1 - allgemein 

ǒ Das sind:

ï Fahrtkosten (zB Kfz, Taxi, öffentliches Verkehrsmittel)

ï Verpflegungsmehraufwand

ï Nächtigungsaufwand

ï Nebenspesen

ǒ Wofür?

ï Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte

ï alle Aufwendungen für betriebliche Fahrten

ǒ Voraussetzung

ï Belegnachweis

ï TIPP: Reisekostenformular
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Reisekosten 2 - PKW

ǒ Ansatz von KM-Geld oder tatsächlichen Kosten für 
PKW?

ǒ Vorfrage: Wird der PKW überwiegend (zu mehr als   
50 % betrieblich) genutzt?

ï JA:

ǒ Aufnahme in das Anlagevermögen; jährliche Abschreibung; alle 
Kosten (Tanken, Service, Versicherung, …) sind Betriebsausgaben

ǒ Für die private Nutzung ist ein Privatanteil (30 –40 %) der 
tatsächlichen Kosten auszuscheiden

ï NEIN:

ǒ Ansatz von KM-Geld; ab 1. Juli 2008: €0,42 je Kilometer

ï Wichtig: Fahrtenbuch
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Reisekosten 2 - Diäten

ǒ Tag-/Nächtigungsgelder

ǒ Voraussetzung:

ï Dienstreise länger als 3 Stunden

ï „25-Kilometer-Grenze“

ǒ Wieviel?

ï Taggeld: €26,40 ab 11 Stunden; aliquot €2,20 je angefangene Stunde

ï Nächtigungsgeld: €15,00
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Geplante Steuerreform 2010

ǒ Senkung des Einkommensteuertarifs

ǒ Gewinnfreibetrag, bisher Freibetrag für investierte 
Gewinne

ǒ Spendenabzug

ǒ Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten für Kinder 
bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres
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